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spricht, dass der Grundansatz des NetzDG »in der Strukturierung der Verantwortungs-

wahrnehmung großer gewerblicher Plattform-Intermediäre« bestehe, wird darin der

mit der Gesetzgebung einhergehende Steuerungswandel von der Selbstregulierung zur

regulierten Selbstregulierung deutlich.

Auf der einen Seite beinhaltet das NetzDG als hierarchische Steuerungsformen zu

klassifizierende Elemente. Es enthält Vorgaben und Verpflichtungen, denen Plattform-

betreiber innerhalb eines definiertenZeitrahmensnachkommenmüssen,wenn sie nicht

mit empfindlichen Strafen belegtwerdenwollen.Hieran zeigt sich auch, dass die immer

mal wieder formulierte Annahme der Unregulierbarkeit global agierender Digitalkon-

zerne auf nationalstaatlicher Ebenen (und auch auf europäischer Ebene, wie beispiels-

weise dieDatenschutzgrundverordnung undder inKapitel V.3.6 behandelteDigital Ser-

vices Act zeigen) nicht haltbar ist (vgl. auch Pistor 2021: 21f.).27 Diese können »durchaus

unter Druck gesetzt und zu Regulierung gezwungenwerden« (Thiel 2019: 53; auch Pohle/

Thiel 2019: 62f.). Auf der anderen Seite überträgt das NetzDG implizit und explizit staat-

liche Aufgaben auf Private – dieser, von unterschiedlichen Akteuren bereits beimGeset-

zesentwurfkritischangemerkteAspekt (siehenachfolgendesKapitel undTabelle 17)wird

später als Phänomender Privatisierungder Rechtsdurchsetzung (sieheKapitel V.3.3) so-

wie der Privatisierung der Rechtsetzung (siehe Kapitel V.3.4) vertiefend aufgegriffen.

V.3.2 Polity: Akteure und Akteurskonstellationen

Die Akteurskonstellation im Feld der Inhaltsregulierung auf internetbasierten Plattfor-

men fällt sehr heterogen aus (siehe Tabelle 15). Auf der einen Seite stehen – im Sinne des

NetzDG als Steuerungsobjekte – die Platformbetreiber:innen. Hierunter fallen insbe-

sondere die großenDiensteanbieter:innenwie Alphabet (mit Google und YouTube),Me-

ta (mit Facebook und Instagram), reddit, Telegram, TikTok und Twitter. Auf der anderen

Seite befinden sich dieNutzer:innen dieserDienste, die selbst wiederum sehr heterogen

ausfallen. Zumeinen sind hier die »normalen«Nutzer:innen zu nennen.Diese überneh-

men jedoch als aktive Prosumer:innen nicht nur primär die Content-Generierung auf

den Plattformen, sondern beanstanden alsMelder:innen auch (vermeintlich) rechtswid-

rige Inhalte oder stellen solche als Störer:innen online. Zum anderen kommen die pro-

fessionellenPlattformnutzer:innenhinzu.Hierzuzählen sowohlWirtschaftsakteurewie

Unternehmen, die selbst Inhalte generieren oder Werbung schalten, Werbenetzwerke

sowieMedienunternehmen oder (freischaffende) Journalist:innen und Autor:innen. Für

die Frage des Umgangs mit Internetinhalten kommen als dritte Gruppe die zivilgesell-

schaftlichen Organisationen hinzu. Hierbei lassen sich insbesondere die Bereiche der

auf Freiheits- und Bürger:innenrechte fokussierten Organisationen, Vereinigungenmit

27 Ähnliches könnte sich auch mit Blick auf die durch Netzwerk- und Skaleneffekte zurückzuführen-

de Monopol- beziehungsweise Oligopolbildung in der Digitalwirtschaft zeigen. So laufen etwa in

den USA Bemühungen, Facebook zu zerschlagen – wobei das 20. Jahrhundert mit der Zerschla-

gung von American Telephone & Telegraf (AT&T) und Standard Oil als Blaupause dient. »Aller-

dings sprechen manche Argumente dafür, dass die digitale Ökonomie hier eine systematisch hö-

here Dynamik aufweist und schwerer zu kontrollieren ist« (Mergel 2022: 250).
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(netzaffiner) technische Expertise einerseits sowie die im Jugend(medien)schutz enga-

gierten Akteure und Organisationen häufig von Hassbotschaften betroffener Personen-

gruppen andererseits unterscheiden. Als vierte Gruppe der Interessensakteure können

schließlich die Strafverfolgungsbehörden wie Polizei oder Staatsanwaltschaft sowie an-

dere Akteure aus dem Bereich des Rechts beziehungsweise die Kollektivorganisationen

der hier tätigen Personen genannt werden.

Tabelle 15: Dienste- und Inhaltspolitik: Plurale und heterogene Akteurslandschaft

Kategorien Interessensakteure

Nutzer:innenProsumer:innen

Autor:innen/Journalist:innen

Medien

Plattformbetreiber:innen

Wirtschaft

Werbepartner:innen

Bürger:innenrechte

Technische Expertise

Betroffenengruppen

Zivilgesellschaft

Jugend(medien)schutz

PolizeiStrafverfolgungsbehörden und Recht

Staatsanwaltschaft

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Darstellung.

Die Breite des Feldes bringt also eine ebenso differenzierte und heterogene Land-

schaft an (Interessens-)Organisationenmit sich.Wiediese inhaltlich zueinander stehen,

lässt sich nicht pauschalisieren. »Die Kollision verschiedenster Interessen führt zur Bil-

dung neuer und wechselnder Akteurskonstellationen rund um das Thema Regulierung

von digitalen Inhalten« (Küllmer/Breindl 2019: 334).

Diese heterogeneAkteurslandschaft spiegelte sich auch in den Stellungnahmen zum

Entwurf der NetzDG wider. Zu dem am 14.03.2017 veröffentlichen Referentenentwurf

des Gesetzes durch das BMJV (2017a) gingen 22 verbandliche Stellungnahmen ein. Da-

bei entfielen neun auf zivilgesellschaftliche Organisationen, vier auf Verbände aus dem

Bereich Recht sowie neun auf Akteure aus demWirtschaftssektor (siehe Tabelle 16).
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Tabelle 16: Verbandliche Stellungnahmen zumEntwurf des NetzDG 2017

Zivilgesellschaft Recht Wirtschaft

Amadeu Antonio Stiftung

(AAS)

Bundesrechtsanwaltskammer

(BRAK)

Bundesverband Digitale

Wirtschaft (BVDW)

Deutsche Gesellschaft für

Recht und Informatik (DGRI)

Deutscher Anwaltsverein (DAV) Bundesverband Informati-

onswirtschaft, Telekommu-

nikation und Neue Medien

(bitkom)

Deutscher Journalisten-

Verband (DJV)

Deutscher Richterbund (DRB) Bundesverband Interaktive

Unterhaltungssoftware (BIU)

Gesellschaft für Informatik

(GfI)

Neue Richtervereinigung (nrv) eco – Verband für Internet-

wirtschaft

Gesicht Zeigen! Für ein welt-

offenes Deutschland

Freiwillige Selbstkontrolle

Multimedia-Dienstanbieter

(FSM)

jugendschutz.net Facebook

Lesben- und Schwulenver-

band in Deutschland (LSVD)

Google/YouTube

Reporter ohne Grenzen (RSF) Selbstregulierung Informati-

onswirtschaft (SRIW)

Zentralrat der Juden in

Deutschland (ZJD)

Verband Private Rundfunk

und Telemedien (VPRT)

Quelle: BMJV (2017b); eigene Darstellung.

Die nicht immer klar abgrenzbaren, einander gegenüberstehenden oder sich über-

schneidenden Interessenlagen dieser heterogenen Akteurskonstellation werden an den

Stellungnahmen zum NetzDG deutlich. Es kommen nicht nur vielfältige und unter-

schiedliche Kritikpunkte an dem Gesetzesentwurf zur Sprache. Vielmehr kritisieren

Akteure aus den verschiedenen Gruppen häufig ähnliche Punkte. Dabei zeigen sich

allerdings keine übereinstimmendenMuster im Sinne sich bildender Koalitionen (siehe

Tabelle 17).

Jenseits inhaltlicher Aspekte zum Entwurf führte bereits der Zeitplan der Verbän-

debeteiligung zu großer Kritik vonseiten der Zivilgesellschaft. Dem auf den 14.03.2017

datierten Schreiben des BMJV sollten die verbandlichen Stellungnahmen zum Entwurf

bis zum 30.03 folgen. Dies sei »äußerst knapp bemessen«: »Eine substantielle Stel-

lungnahme zu den durch den Referentenentwurf aufgeworfenen komplexen Fragen

im Umfeld der Providerverantwortlichkeit und mehr noch der betroffenen Meinungs-

und Informationsfreiheit ist innerhalb dieser kurzen Frist nicht zu leisten«, monierte

beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI) und äußerte

zugleich »schwerwiegende europarechtliche, verfassungsrechtliche und völkerrechtli-

che Einwände« (DGRI 2017: 2).
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Zusammengenommen lassen sich aus Steuerungsperspektive fünf zentrale, kriti-

sche Aspekte aus den Stellungnahmen herausarbeiten:

1. Bezogen auf die Steuerungswirkungwurden nicht intendierteNebenwirkungen hervorge-

hoben. Es bestehe die Gefahr von Zensur beziehungsweise einer Einschränkung der

Rede-,Meinungs- und Informationsfreiheit.

2. DieseGefahr resultierte aus einerFehlsteuerungdurch falscheAnreize,die sichausder

Kombination dreier Aspekten ergeben würden. Die kurzen Lösch- beziehungswei-

se Sperrfristen und die Verpflichtung, eine wiederholte Veröffentlichung beanstan-

deter Inhalte zu unterbinden, würden, kombiniert mit hohen Bußgeldern, zu einer

fehlgeleiteten Steuerungswirkung führen.Da zuwenig Zeit für eine kontextbezoge-

ne und rechtssichere Einschätzung (etwa durch Hinzuziehung externer Expertise)

über die tatsächliche Strafbarkeit uneindeutiger Fälle bliebe, würden die Plattfor-

men im Zweifelsfall eher löschen (overblocking), als ein drohendes Bußgeld zu ris-

kieren.

3. Bezogen auf die Steuerungsobjekte betrafen Kritikpunkte etwa eine nicht ausrei-

chend ausdifferenzierte Einschränkung auf soziale Netzwerke oder die Grenze

von zwei Millionen Nutzer:innen, die je nach Sichtweise als zu niedrig (Marktein-

trittshürden) oder zu hoch kritisiert wurde. Hinzu kam die Kritik, dass eigentlich

Störer:innen und deren Strafverfolgung stärker im Fokus stehen sollten.

4. Gefordert wurde damit eine Ergänzung des Steuerungsziels. Rechtswidrige Inhalte

sollten nicht nur entfernt oder gesperrt, sondern die Störer:innen auch (automa-

tisch) strafrechtlich verfolgt werden.

5. Grundsätzlichere Kritik galt dem Steuerungsinstrument der regulierten Selbstregulie-

rung (Ko-Regulierung) durch Plattformen, bezogen auf das Entfernen oder Sper-

ren rechtswidriger Inhalte. Zum einen sahen sowohl Organisationen aus dem Be-

reich Zivilgesellschaft und Bürger:innenrechte als auch aus derWirtschaft hierin ei-

ne Übertragung der Rechtsdurchsetzung auf Private. Insbesondere wurde hierbei

auf die nicht immer eindeutigmöglicheBewertungbeanstandeter Inhalte hingewie-

sen, die Gerichten obliegen würde. Zum anderen würde die verpflichtende Unter-

bindung der wiederholten Einstellung entfernter oder gesperrter Inhalte zum Ein-

satz automatischer algorithmenbasierter Uploadfiltern führen, weil dies aufgrund

der Zahl an veröffentlichten Inhalten technisch nicht anders umsetzbar wäre. Auch

hierbeiwurde dieGefahr von overblocking gesehen,da AlgorithmendenKontext der

Wiederveröffentlichung (etwa im Rahmen journalistischer Berichterstattung oder

von Satire) nicht ausreichend berücksichtigen könnten.

Eswurdealsobefürchtet,dassdasNetzDGeineSteuerungswirkungentfaltenwürde,die

über das formulierte Steuerungsziel – die schnelle Löschung rechtswidriger Inhalte –

hinausginge. Infolge nicht intendierter Reaktionen der Steuerungsadressaten wurden

erhebliche Nebenwirkungen – in Form von overblocking, Zensur und Grundrechtsbe-

schränkungenbei derMeinungs-undPressefreiheit –befürchtet.MarcLiesching (2017),

Professor für Medienrecht und Medientheorie, nannte das Gesetz daher polemisch ein

»Meinungsfreiheitsbekämpfungsgesetz (MfBG)«.Einige der aus Steuerungsperspektive

besonders relevanten Punkten werden im Folgenden noch einmal aufgegriffen.
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